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36 Kantone Luzern, Uri, Schwyz.

III. Kanton Luzern.
Keine schulgesetzüchen Erlasse pro 1923.

IV. Kanton Uri.
Keine schulgesetzlichen Erlasse pro 1923.

V. Kanton Schwyz.
1. Primär- und Sekundärschule.

I. Beschluß betreffend Abänderung von § 43, Abs. I, der kantonalen
Schulorganisation vom 26. Oktober 1877/18. Juli 1878. (Vom
29. November 1923.)

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz,
auf den Antrag des Erziehungsrates vom 17. Oktober 1923

und den Antrag des Regierungsrates vom 6. November 1923,

beschließt:
1. § 43, Abs. 1, der Schulorganisation vom 26. Oktober 1877/

18. Juli 1878 erhält folgende Fassung:
„Unentschuldigte Schulversäumnisse werden, nachdem

vorher die Eltern oder Stellvertreter deshalb einmal durch
den Schulratspräsidenten schriftlich gemahnt worden, mit
folgenden Bußen belegt:
a) In den Primarschulen bei fünf Halbtagen im Halbmonat

mit 50 Rp. bis Fr. 1 per Absenz;
b) in den Sekundärschulen bei drei Halbtagen im

Halbmonat mit Fr. 1 bis Fr. 2 per Absenz."
2. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzüge beauftragt.

2. Berufsschulen (Nachtrag 1922).

2. Beschluß betreffend Errichtung einer kantonalen landwirtschaft¬
lichen Winterschule. (Vom 27. Juni 1922.) *)

Der Kantonsrat,
gestützt auf Berieht und Antrag der zum Studium der Frage

der Gründung einer landwirtschaftlichen Winterschule ernannten
Kommission,

beschließt:
I. Der mit dem löbl. Stift Einsiedeln vorbereitete Vertrag

betreffend die Gründung und den Betrieb einer landwirtschaftlichen

Winterschule, lautend:
') Siehe Unterrichtsarchiv 1922, I. Teil, Seite 46.
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